
Kantonsratsbeschluss
Vom 24. Januar 2006 

Nr. SGB 171b/2005

Vereinigung der Einwohnergemeinde und Bürgergemeinde Niedererlinsbach
                                                                                                                                                       

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 47 Absatz 1 der Kantonsverfassung vom
8. Juni 19861) und nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom
24. Oktober 2005 (RRB Nr. 2005/2141), beschliesst:

1. Der Vereinigung der Einwohnergemeinde Niedererlinsbach mit der Bürgergemeinde Nieder-
erlinsbach zu einer Einheitsgemeinde wird zugestimmt. Die Gemeinde trägt künftig die Be-
zeichnung «Gemeinde Niedererlinsbach». Da die Gemeinde Niedererlinsbach jedoch auch den
Zusammenschluss mit der Einwohnergemeinde Obererlinsbach beschlossen hat, ist für den
Namen auch auf jenen Beschluss (SGB 171c/2005 vom 24. Januar 2006) abzustellen.

2. Dieser Beschluss tritt rückwirkend auf den 1. Januar 2006 in Kraft.

Im Namen des Kantonsrats
Herbert Wüthrich Fritz Brechbühl
Präsident Ratssekretär

Dieser Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.
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